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Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) in BW

DIAGNOSE: IN KETTEN.
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Verträge nach § 73b, 

Verträge nach § 73c, 

Verträge zur integ-

rierten Versorgung, 

DMP Verträge, Ra-

battverträge, Ulmer 

Papier, Korbmodell, 

Systemausstieg, Kostenerstattung ..........

Schwirrt Ihnen auch schon der Kopf? 

Noch nie sind auf die Vertragsärzte soviel 

Neuerungen zugekommen wie in den letz-

ten Jahren. Bleiben Sie kritisch. Prüfen 

Sie was zu Ihnen passt, denn nicht jeder 

ist ein „Dr. Mustermann“. 

Bei aller Skepsis sollte man aber auch die 

Chancen sehen, die in diesen Verände-

rungen liegen. Ärzte, die innovativ und zu-

kunftsorientiert denken, werden auch in 

einer veränderten Gesundheitslandschaft 

Ihren Platz finden. In meinen Augen ist 

der wichtigste Ansatz dazu, die selbst 

gewählte Isolation des einzelnen Arztes 

aufzugeben. Gehen Sie auf Ihre Nachbar- 

kollegen zu, suchen Sie nach Möglich-

keiten zur Verbesserung der Kooperation, 

um kostengünstiger zu arbeiten, verbes-

sern Sie Ihre Lebensqualität durch ge-

genseitiges zuarbeiten. In der GKV wird 

auch auf Dauer immer zu wenig Geld vor-

handen sein, nach Prof. Oberender und 

seinem „Zwiebelmodell“ gibt es  aber in 

anderen Bereichen noch genügend Mög-

lichkeiten. Auch hier gilt, gemeinsam 

sind mehr Möglichkeiten offen, als ein 

einzelner je finden wird.
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Titelthema

Berufspolitik – Ein Bericht von Dr. Werner Deigendesch und Dr. Rudolf Meessen

01 Hausarztzentrierte Versorgung, 
AOK Baden-Württemberg und die 
Pädiatrie. Oder: Wie man dem 
AOK-Versicherten ein X für ein 
U vormacht.

DIAGNOSE: IN KETTEN.

ZWEI HAUS- 
ÄRZTE – ZWEI  
MEINUNGEN.

Da ist es nun heraus: Auf 26 Seiten ein 

detailliertes Vertragswerk – wochenlang 

als top secret behandelt und nun als 

„bahnbrechend“ und „zukunftsweisend“ 

medienwirksam veröffentlicht.

Eine effektive und effiziente Betreuung 

der Patienten durch die zentrale Koordi-

nierungs- und Steuerfunktion des Haus-

arztes soll ein optimales Versorgungsma-

nagement bilden (was für Satzungetüm 

gleich in der Präambel!) für Früherken-

nung und Prävention, ...von Vermeidung 

oder Verschlechterung einer Behinderung 

oder Pflegebedürftigkeit! Gab es solche 

Ansprüche bisher denn nicht oder waren 

sie der AOK nicht wichtig genug, dass sie 

dafür tief einschränkende Budgets ein-

richten ließ?

Jetzt soll das Ganze aber anders werden, 

denn nicht nur der Kinder- und Jugend-

arzt, der dafür eine 5 jährige Facharztaus-

bildung absolviert hat, sondern auch der 

Haus- und Allgemeinarzt, der in seiner 

Ausbildung nicht zwingend Kinder ge- 

sehen hat, ist für diese Dinge jetzt zu-

ständig: Kontrolle der Entwicklung, Ent-

wicklungsneurologie und -psychologie, 

Begleitung behinderter und schwer mehr-

fachgeschädigter Kinder, Kinder mit an-

geborenen Herzfehlern, Chromosomenstö-

rungen, Diabetes, Asthma und Epilepsie. 

Aber der bewährte Hausarzt hat ja selbst 

Kinder und kennt sich aus! So wie der 

Kinder- und Jugendarzt ja auch schon ei-

niges gelernt hat in der Betreuung seiner 

über 80 jährigen Eltern oder Schwieger-

mutter. Nur: Er darf (und möchte) diese 

gar nicht behandeln.

Wo bleibt hier der Anspruch 
auf eine „qualitativ hoch-
wertige und effiziente Ver-
sorgung des Versicherten“?

Großzügig wird aber auch der Pädiater 

zum Beitritt zu diesem Vertrag gelockt 

unter dem Motto: „Die Abrechnung passt 

auf einen Bierdeckel“! Ja klar, besonders 

dann, wenn der Patient auf Überweisung 

vom Hausarzt kommt; dann reicht näm-

lich auch die Hälfte des Bierdeckels! 

Und wenn – wie beim Pädiater – das 

Kleinvieh den Hauptmist macht und 

nicht die Zahl der chronisch  >>
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>> Kranken, dann ergibt sich  die üp-

pige Quartalspauschale von 41,25 €,  

wenn der Patient in jedem Quartal we-

nigstens auftaucht, auch wenn er nicht 

krank ist. Ist das der Unterschied zur 

bisherigen Vergütung? Patient erscheint – 

Pauschale klingelt?

Kein Wort steht in den 26 Seiten Ver-

tragswerk zu spezifischen pädiatrischen 

Zielen: Der Früherkennung von Ess- und 

Ver-haltensstörungen, Adipositas und 

ADHS, die Impfvergütung wird an Impf-

quoten gekoppelt, von neuen, ergän-

zenden Vorsorgeuntersuchungen zum 3., 

7., 9. und 16. Lebensjahr ist überhaupt 

keine Rede. Während BKKen und Er-

satzkassen inzwischen den präventiven 

Schatz der Pädiatrie entdeckt haben 

und wirklich zukunftsweisende Verträge 

abgeschlossen haben, rudert die AOK 

BW zusammen mit HÄV und Medi „zu-

kunftsweisend“ zurück. Sie wollen den 

hausärztlichen Straßenfeger, der das 

Gröbste aus dem Weg räumt und treiben 

die fachärztliche Feinarbeit einschließ-

lich der des Pädiaters in MVZ und Klini-

kambulanzen. 

Beschämend ist, dass sich wohl ge-

nügend Ärzte finden werden, die sich 

wegen eines Linsenmuses auf einem 

Bierdeckel ein X für ein U vormachen 

lassen. Sie schlucken damit alles, was 

sie bisher nicht schlucken zu können 

glaubten: Eine EDV-online-Verbindung 

zur AOK und ihren Organen, eine Bud-

getierung der Verordnungen von Medi-

kamenten, Krankenhauseinweisungen 

und Krankschreibungen, woraus sich ja 

die „Einsparpotenziale“ herleiten, eine 

neue, AOK-lizensierte Vertragssoftware 

auf eigene Kosten, eine Verpflichtung zur 

DMP- Teilnahme.... Hoffentlich liest jeder 

die 26 Seiten aufmerksam durch, denn auf 
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Prüfgremien wird genauso wenig verzichtet 

wie auf eine KV-Mitgliedschaft. Dafür dürfen  

dann auch Verwaltungsgebühren an HÄV/Medi 

und KV bezahlt werden!

Nein, lieber Leser, zukunftsweisend und 

bahnbrechend erscheint mir das Werk 

nur, wenn man beide Augen ganz fest 

zudrückt und von der Zukunft sowieso 

nichts mehr hält. Beides ist aber dem 

Pädiater in der Seele zuwider!

Dr. Werner Deigendesch

Kinder- und Jugendarzt

02 Neue Zeit-
rechnung?
Der Hausarztvertrag BW gemäß § 73 b 

SGB V ist am 08.05.2008 ohne Anla-

gen veröffentlicht worden. Auch nach 

genauem Studium des Textes ist eine 

Beurteilung ohne Kenntnis der Anlagen 

nur in Grenzen möglich. Warum die An-

lagen nicht mit veröffentlicht wurden, 

keine Einigung über zentrale Punkte 

oder noch gar nicht verhandelt, ent-

zieht sich der Kenntnis eines einfachen 

Hausarztes. 

Dennoch sollte der Vertrag 
von jedem hausärztlich täti-
gen Kollegen im Original ge-
lesen und bewertet werden, 
denn in den „Eckpunkten“ 
wird doch manch Essen-
tielles nicht erwähnt oder 
bewusst ausgelassen. Hier 
stehen aber Sachverhalte, 
die für die Entscheidung 
für oder wieder von überra-
gender Bedeutung sind. 

Des Weiteren interessiert natürlich auch 

die Abgrenzung zur Welt der KV, z. B. was 

den Honorarverteilungsmaßstab nach Be-

reinigung oder die Handhabung des Fall-

zahlgrenzvolumens betrifft.

Die Ziele des Vertrages, zentrale Koor-

dinierungsfunktion durch den Hausarzt 

und damit effektive effiziente Betreuung 

der Patienten, Entbürokratisierung, at-

traktive und einfache Vergütungsstruktur 

ärztlicher Leistungen, dezentrale und 

schlanke Abrechnungs- und Dokumenta-

tionsstrukturen, sind als positiv zu bewer-

ten. Ob diese Ziele auch nur in Teilen zu 

erreichen sind, fragen sich vor allem die 

alt gedienten Hausärzte wieder einmal, 

da ja schon viele Anläufe in Richtung die-

ser Ziele gemacht worden sind. Um diese 

Ziele überhaupt in Aussicht gestellt zu be-

kommen, wird vom Hausarzt so manche 

neue Kröte zu schlucken verlangt, die in 

ihrer Ausprägung bei nicht Bekanntsein 

der vielen Anlagen zum Vertrag in ihrer 

Tragweite nicht abschätzbar sind. Gei-

sterfahrten haben die Hausärzte in der 

Vergangenheit zur Genüge zugemutet be-

kommen; so hat der neue Vertrag meines 

Erachtens einen deutlich schlechteren 

Start, als er es von der Intention her ver-

dient hat. Das in Aussicht gestellte höhere 

Honorar kann diese Mängel nicht überde-

cken. Ob der Vertrag in der täglichen Pra-

xis tatsächlich die Bürokratie zurückfährt? 

Beim Durchspielen eines Quartalsanfang 

kommen mir da doch erhebliche Zweifel. 

Die Frage der Rechtssicherheit ist in den 

vorgesehenen Schulungen sicher ausführ-

lich zu erörtern.

Vorläufiges Fazit: Anlagen abwarten, ge-

nau lesen, intensiv bewerten. Vorsichtig 

optimistisch: SCHAU MER MAL.

Dr. Rudolf Meessen 

Hausarzt

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften



www.gnsued.de 5

Grünwinkel

Durlacher Tor

Der Vertrag bietet dem Hausarzt finanzi-

elle Anreize, die an zahlreiche Vorausset-

zungen (*) geknüpft sind:

•	 DMP-Teilnahme	 (zum	 01.10.2008	

aktive Umsetzung von 1 DMP, bis 

31.12.2008 Nachweis über die Teil-

nahme an den DMP’s Diabetes Typ II, 

KHK und Asthma/COPD)

•	 Teilnahme	an	speziellen,	strukturierten	

Qualitätszirkeln zur Arzneimitteltherapie

•	 Umfangreiches	Arzneimittelregime:	Be- 

vorzugung von Generika, Verordnung 

von Rabattprodukten

•	 Behandlung	 nach	 hausärztlichen	 Leit-

linien

•	 Fortbildung	 zu	 hausarzttypischen	 Ver-

sorgungsfeldern (z. B. Palliativmedizin, 

Geriatrie, allgemeine Schmerztherapie, 

patientenzentrierte Gesprächsführung)

•	 Einführung	eines	Qualitätsmanagements

•	 Qualifikation	zur	Verordnung	von	Leis-

tungen zur medizinischen Rehabili-

tation

•	 Qualifikation	für	Psychosomatik

•	 E-Learning	 für	 Vertragssoftware	 muss	

absolviert werden

•	 Online-fähige	EDV-Ausstattung

Titelthema

•	 Einführung	einer	kostenpflichtigen	„Ver- 

tragssoftware für Abrechnung, Doku-

mentation, Verordnung und Steuerung“

•	 Bereitschaft	 zum	 Führen	 eines	 elek-

tronischen oder papiergebundenen  

Patientenpasses

•	 Sprechstunde	 (Mo	 -	Fr),	 sowie	minde-

stens eine wöchentliche Abendsprech-

stunde bis mindestens 20:00 Uhr für 

berufstätige HzV-Versicherte (Termin-

sprechstunde)

•	 Begrenzung	 der	 Wartezeit	 für	 HzV- 

Versicherte auf 30 Minuten

•	 Überweisung	 an	 Fachärzte	 erst	 nach	

Ausschöpfung aller dem Hausarzt mög-

lichen und notwendigen Leistungen 

und unter Beachtung des Wirtschaft-

lichkeitsgebotes

•	 Prüfung,	ob	vor	einer	Krankenhausein-

weisung ein Facharzt einzuschalten ist

•	 Information	 über	 spezifische	 AOK- 

Angebote

(*) Zum Redaktionsschluss lagen auf An-

frage die wesentlichen Anlagen des HzV 

nach § 73b SGB V, insbesondere die An-

lage 2 (Qualifikations- und Qualitätsan-

forderungen) noch nicht vor.

Abrechnung auf 
einem Bierdeckel ?
Passen die lange Liste zusätzlicher Ver- 
pflichtungen und die Fragezeichen zum Vertrag 
wirklich auf einen Bierdeckel?
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• 20 Jahre Erfahrung 
• In über 100 Ländern zugelassen
• Mehr als 200 Millionen behandelte Patienten
• Umfassendste Datenlage1

• Breitestes Indikationsspektrum aller NMH2

• Als Leitsubstanz der NMH gemäß AVR* 2007 defi niert 3

* AVR = Arzneiverordnungsreport
1 Umfassendste Datenlage aller NMH, gemäß Pubmed®-Datenbank, Stand: 01.04.2008 
2 Gilt für in Deutschland zugelassene NMH; Anwendungsgebiete gemäß jeweiliger Fachinformation, Stand: 01.04.2008
3 Leitsubstanz der niedermolekularen Heparine gemäß Schwabe, U., Paffrath, D. (Hrsg.), Arzneiverordnungsreport 2007
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Berufspolitik

Es ist sicher noch zu früh, sich abschlie-

ßend zu diesem Alleingang unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit und Umgehung 

der KV zu äußern. Gleichwohl hat dieser 

Vertrag schwer umkehrbare Verhältnisse 

geschaffen, die neue Strukturen erforder-

lich machen werden. Sollten die Ersatz-

kassen ebenfalls Verträge ohne die KV ab-

schließen wollen, wonach es im Moment 

nicht aussieht, wird eine Bündelung der 

großen Berufsverbände BVÄG, Medi, NAV 

Virchow und Hartmannbund zwingend 

notwendig werden. 

Diese Erkenntnis wird auch bei Medi und 

Hausarztverband wachsen, denn auf Dauer 

brauchen solche Bündnisse eine breitere 

Basis, um eine erfolgreiche Umsetzung 

gewährleisten zu können. Man darf ge-

spannt sein, was die noch nicht veröffent-

lichten Anlagen des Vertrages beinhalten. 

Wie gut der Vertrag in der Praxis ist, wird 

sich ab Juli 2008 in den Hausarztpraxen 

Baden-Württembergs weisen. Es wäre 

für die Ärztebewegung eine Katastrophe, 

wenn die Umsetzung aus welchen Grün-

den auch immer,  scheitert. 

Dies würde aus Sicht der AOK, aber auch 

künftiger Vertragspartner, die Unfähig-

keit der Ärzteschaft außerhalb der KV 

Strukturen demonstrieren, verbindlich zu 

handeln. Schon aus diesen Gründen ist 

es zwingend notwendig die Basis der Ent-

scheidungsträger zu verbreitern. 

Da ist kein Platz mehr für Egoismen, Pro-

filierungssucht und Alleingängen! 

Die jetzt noch innerhalb der Landesgren-

zen vereinbarten Verträge werden über 

kurz oder lang eine andere Dimension als 

bundesweite Verträge erfahren. 

Dann ist es fast schon zu spät, einen bun-

desweiten Zusammenschluss der Ärzteor-

ganisationen zu realisieren, in dem sich die 

große Mehrzahl der ambulant tätigen Ärzte/

innen, Psychotherapeuten/Innen wieder- 

finden kann. All zuviel Zeit bleibt nicht 

mehr, „je früher desto besser“ ist das Ge-

bot der Stunde. 

BVÄG, Medi und NAV haben dies erkannt 

und wollen sich von einem in den näch-

sten Wochen zu gründenden gemeinsamen 

Spitzenverband für das bundesweite Ver-

tragsgeschäft vertreten lassen. 

Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, 

dass sich in diesem Spitzengremium, so 

es denn zustande kommt, alle beteiligten 

Verbände wiederfinden werden. Die Teil-

nahme weiterer Berufsverbände kann frei-

lich nicht erzwungen werden, wäre jedoch 

wünschenswert. Gute Arbeit und  Erfolge 

werden jedoch sicher auch noch zögernde 

Verbände überzeugen.

Sollte es diesem Bundesverband nicht 

gelingen im Wettbewerb mit KV-en und 

KBV sogenannte  § 73 c Verträgen mit Er-

satzkassen und AOK an Land zu ziehen, 

könnte dies unter Umständen zu einer 

Renaissance der Körperschaften öffent-

lichen Rechts führen.

Aus Sicht der  Genossenschaften ist die 

Funktion kooperationswilliger KV-en als 

Dienstleister durchaus denkbar. Erste, 

ernst zu nehmende Signale dazu gibt es 

bereits.

GNS ist guter Hoffnung, dass es gelingen 

wird einen schlagkräftigen Bundesver-

band unter Beteiligung des BVÄG, Medi 

und NAV in Berlin zu gründen.

Brauchen die Ärzteverbände einen  
gemeinsamen, bundesweit agierenden 
Spitzenverband?
Mit der Unterzeichnung eines Vertrages zur hausarztzentrierten Versorgung nach § 73 b  

mit der AOK Baden-Württemberg haben die handelnden Akteure eine neue Ära in der 

Geschichte der ambulanten Medizin eingeläutet – hoffentlich eine Erfolgreiche. 

Ein Bericht von Dr. Martin Wagner

Poststraße 30-32
77728 Oppenau
Tel.: 07804 9769-0
Fax: 07804 9769-20

Individuelle Lösungen für Ihren Theken-

www.hodapp-oppenau.de

Favoriten erzeugen Sie ganz einfach im

Ansehen.Auswählen.Konfigurieren.



Neue Kooperationspartner, zu Ihrem Nutzen!

Autohaus Weller GmbH & Co. KGMöbelwerkstätte Ludwig Hodapp GmbH BayWa

Alle GNS-Partner
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Ein Bericht von Nicole Speck

Unser Leistungsspektrum wächst!

Das Autohaus Weller ist neuer Rahmen-

vertragspartner des GNS für die Marken 

Opel und Saab.

Das Lieferabkommen bietet für alle GNS- 

Mitglieder attraktive Nachlässe beim 

Neuwagenkauf!

Das bodenständige Familien Unternehmen 

wird auch Sie mit Beratungskompetenz 

und Service überzeugen.

Ansprechpartner: Herr Tomas Blessing

Berliner Str. 40 

74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon: 07142 / 95 40-0 

Telefax: 07142 / 95 40-60 

E-Mail: info@weller-automobile.de

www.weller-automobile.de

Den ersten Eindruck bekommt Ihr Patient 

an der Anmeldung/Empfangstheke Ihrer 

Praxis. Empfangstheken zu entwickeln, 

auch bei kniffligen Grundrissen, die Ar-

beitsplatzergonomie, kurze Wege und 

Funktionalität bieten, sind die Stärken der 

Möbelwerkstätte Ludwig Hodapp GmbH. 

Neu: Thekenkonfigurator!!! Sie haben die 

Möglichkeit aus einer Auswahl unserer be-

liebtesten Theken Designs Ihre individu-

elle Lösung zu erzeugen! Einfach testen!

Nutzen Sie als GNS-Mitglied neben dem 

hervorragenden Service die Sonderkondi-

tionen!

Ansprechpartner: Herr Michael Roth

Poststr. 30-32

77728 Oppenau

Telefon: 07804 / 97 69-0

Telefax: 07804 / 97 69-20

E-Mail: info@hodapp-oppenau.de

www.hodapp-oppenau.de

Die Energiepreise steigen ständig! Auch 

hier bietet das GNS ab sofort eine Lösung!

Beantragen Sie die BayWa Card über Ihr 

GNS! Mit der BayWa-Card erhalten Sie 

rabattierte Heizölpreise und sie ermög- 

licht Ihnen zudem, beim Bezug von Waren  

oder Dienstleistungen weitere Rabattgut-

schriften in Form von Bonuspunkten zu 

erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 

der gebührenfreien BayWa Servicenummer

Telefon: 0800 / 5 600 600

Alle GNS-Partner finden Sie unter:

http://www.gnsued.de/

Geschaeftspartner.16.0.html

Sonderkonditionen nur über Abrufschein! 

Diese erhalten Sie über die GNS Ge-

schäftstelle, Telefon: 07391 / 586 5458

Telefax: 07391 / 586 5459.

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften



Anmeldung

Mitglieds-Nr. Geburtsdatum

Gesundheitsnetz Süd eG, GNS

z. Hd. Frau Speck

Hopfenhausstraße 2

89584 Ehingen

Bestätigen Sie bitte durch Ankreuzen

 Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Genossenschaft.

 Ich erkläre, dass ich mich mit __ weiteren, also insgesamt __ Geschäftsteilen an der Genossenschaft beteilige.

GNS Mitgliedschaft ohne Risiko!
Der Beitritt zum Gesundheitsnetz Süd kostet Sie einmalig 500 Euro, es gibt keine Folgenkosten (wie z. B. Beiträge).

Im Falle Ihres Austritts erhalten Sie die 500 Euro zurück. Kein Risiko – Geldzurückgarantie!!!

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e) zu leisten.

 Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig 500 Euro (nach Gesetz und Satzung fällige Einzahlungen) 

 folgendem Konto zu belasten:

Konto-Nr. BLZ Bank

Soweit die Dividende 51 Euro nicht übersteigt, wird außerdem beim Finanzamt gem. § 45 c EStG der Antrag

auf Erstattung der Kapitalertragssteuer gestellt.

 Ich beauftrage die Genossenschaft, mir aus künftigen Dividendenabrechnungen zustehende Ansprüche

 (einschließlich evtl. Steuerguthaben) meinem Geschäftsguthabenkonto bis zur vollen Einzahlung des

 Geschäftsanteils gutzuschreiben und soweit die Dividende 51 Euro nicht übersteigt, beim Finanzamt gem. 

 § 45 c EStG den Antrag auf Erstattung der Kapitalertragssteuer zu stellen.

Darüber hinausgehende Beträge bitte ich dem folgenden Konto gutzuschreiben:

Konto-Nr. BLZ Bank

Ort, Datum:  Beitretender / Mitglied:

Ort, Datum:  Kontoinhaber:

 Ich bin bereits Mitglied beim Ärztenetz

< Einfach abtrennen, in ein Fensterkuvert stecken und ab die Post!

Beitrittserklärung/Beteiligungserklärung

www.gnsued.de 9

Fax

E-mail

Vollständiger Name und Anschrift des Beitretenden/Mitglieds/Praxisstempel

Telefon

Straße

Name

PLZ/Ort



Immer die
richtige Wahl!

Als meistverwendete und bekannteste Arzneimittelmarke bietet ratiopharm
eine der größten Produktpaletten in Deutschland.
Profitieren auch Sie von der hohen Qualität unserer preiswerten Arzneimittel –
und von unseren Zuzahlungsbefreiungen. 
Treffen Sie die richtige Wahl!

rtp_Image_Deutschland_Packshots_2008  21.05.2008  8:56 Uhr  Seite 1



Redaktioneller Beitrag

Vertragspartner sind die Landes-AOKs aus 

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, 

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, 

Sachsen/Thüringen, Schleswig-Holstein und  

Westfalen-Lippe. Die Verträge sind bereits 

in Kraft getreten. „Durch die Kooperati-

onsvereinbarungen, von denen rund 54 

Millionen Versicherte profitieren, ist ra-

tiopharm der Vertragspartner der gesetz-

lichen Krankenversicherungen“, so Oliver 

Windholz, Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung der ratiopharm Gruppe. 

Oliver Windholz, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der ratiopharm Gruppe

Neben der AOK sind TK, DAK, GEK, HEK, 

HZK, HKK, IKK, HMK sowie 122 BKKen 

weitere Vertragspartner. Aufgrund der 

günstigen Preise von ratiopharm sparen 

die Versicherten all dieser Krankenkassen 

für 950 der rabattierten Arzneimittel die 

ansonsten in der Apotheke fällige Zuzah-

lung zwischen fünf und zehn Euro. Die ge-

setzlichen Krankenkassen und ratiopharm 

leisten mit den Vereinbarungen einen 

wichtigen Beitrag zur Finanzierbarkeit 

des deutschen Gesundheitswesen. 

Die Rabattverträge haben sich innerhalb 

des vergangenen Jahres als wirksames 

Steuerungsinstrument, vor allem im gene-

rikafähigen Arzneimittelmarkt, erwiesen. 

Damit haben Rabattverträge die Kranken-

kassen zu den neuen Entscheidern im Arz-

neimittelmarkt gemacht. Für ratiopharm 

ist es deshalb unabdingbar mit möglichst 

vielen Kassen Kooperationen zu schlie-

ßen. Da die Kassen aber zumeist keine 

Exklusivverträge abschließen, ist der Ra-

battvertrag alleine noch keine Garantie. 

Hier setzt ratiopharm auf die Stärken als 

bekannteste und meistverwendete Arz-

neimittelmarke Deutschlands. ratiopharm 

Produkte sind deutsche Arzneimittel von 

höchster Qualität, hergestellt mit der über 

125 jährigen Erfahrung als Pharmaunter-

nehmen. Der Standort Deutschland ist da-

bei ein wesentlicher Garant für konstant 

hohe Qualität und Lieferfähigkeit.

Wettbewerb um die besten 
Versorgungskonzepte
Bisher nutzen die Krankenkassen Rabatt-

verträge ausschließlich als Sparinstrument. 

Mittelfristig können die neuen Möglich-

keiten der vertraglichen Zusammenarbeit 

zwischen der pharmazeutischen Indus-

trie und den Krankenkassen zu einem 

Wettbewerb der besten Konzepte für ein 

umfassendes Arzneimittelmanagement 

führen. Dabei werden sich neben Arznei-

mittel-Anbietern mit „Dumping-Preisen“ 

vor allem diejenigen Unternehmen durch-

setzen, die mit innovativen „Mehrwert“-

Konzepten an die Kostenträger und Lei-

stungserbringer herantreten.

In Kürze: Erste preisgünstige 
Alternative im Clopidogrel-
Markt von ratiopharm
ratiopharm bietet demnächst die erste 

preislich günstigere Alternative für Clo-

pidogrel-Verordnungen. Bisher ist Clopi-

dogrel nur als hochpreisiges Originalprä-

parat erhältlich. Der Wirkstoff Clopidogrel 

gehört zur Gruppe der Thrombozytenag-

gregationshemmer.

ratiopharm ist der 
Vertragspartner der 
Krankenkassen
ratiopharm hat aktuell mit 12 Landes-AOKs Rabattverträge 
über das gesamte Sortiment abgeschlossen. Die bundesweit 
mit allen AOKs geschlossenen Verträge über 11 Einzelsub-
stanzen gelten ebenfalls weiterhin.

www.gnsued.de 11
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Inzwischen ist die Regulierungsdichte 

so hoch, dass wir als Ärztevertreter nicht 

umhin können, auf Plakaten vor dem 

„Tod des deutschen Gesundheitssystems“ 

zu warnen.

Der Ärztetag in Ulm befasst sich auch mit 

der Einführung der bei uns Ärzten und 

den Patienten heiß umstrittenen elektro-

nischen Versichertenkarte. Das GNS stellt 

sich mit in die Reihe der Ärzteorganisati-

onen, die fordern, die Einführung auszu-

setzen. Das GNS sieht mit der E-Card  den 

„gläsernen Patienten“ entstehen und bleibt 

damit konsequent bei einer ablehnenden 

Position, die seit Jahren vertreten wird.

GNS im dialog 17/02.08

Berufspolitik

„Ich bin bei den Protestierenden, ich 

bin bei dem GNS-Gesundheitsesel“, be-

schrieb gestern ein Delegierter des 111. 

Deutschen Ärztetags seinen Standort vor 

dem Ulmer Congress-Zentrum seinem 

Gesprächspartner am Mobiltelefon. Das 

Grautier, das den Arztkollegen flott seinen 

Standort beschreiben ließ, hatte – äußerst 

symbolträchtig – unter der Last der Pro-

bleme im deutschen Gesundheitssystem, 

die auf seinen Karren geladen waren, 

selbst schon jede Bodenhaftung verloren. 

Zusammen mit dem Hartmannbund, dem 

NAV-Virchov-Bund und Ulmer und Neu-Ul-

mer Ärztenetze hatte das Gesundheitsnetz 

Süd eG (GNS) zum Beginn des Ärztetags 

zu einer „Gemeinsamen Unterbrechung 

der Sprechstunde“ aufgerufen.  Vor dem 

Tagungsort der 250 Delegierten, die über 

300 000 berufstätigen Ärzte in Deutsch-

land vertreten, warnten Arztkollegen und 

ihre Mitarbeiter auf Transparenten vor 

„Ärztemangel“. Der ist insbesondere au-

ßerhalb der städtischen Ballungsgebiete 

absehbar. Der beginnenden Abwanderung 

des frustrierten Nachwuchses ins Ausland 

oder in besser bezahlte Positionen in der 

Industrie entgegen zu steuern, ist eine der 

Kernforderungen auch des GNS.

Als „Geldvernichtungsmaschine“ lehnt 

das GNS den Gesundheitsfonds ab, auch 

weil er durch seine Umverteilungsfunk- 

tion manche Arztpraxen finanziell belasten 

würde. Mit der von Gesundheitsministerin 

Ulla Schmidt in diesem Zusammenhang 

in Aussicht gestellten Honorarerhöhung 

für niedergelassene Ärzte im kommenden 

Jahr können sich die Ärzte nicht zufrie-

den geben. Das GNS hält eine deutlichere 

Erhöhung  für wirtschaftlich dringend er-

forderlich und steht mit dieser Forderung 

längst nicht allein.

Tauglich für Protestplakat war auf der Do-

naubastion in Ulm nach wie vor die aus-

ufernde „Bürokratie“, die den Patienten 

ärztliche Arbeitskraft raubt, ohne die 

ärztliche Versorgungsqualität zu steigern. 

Beginn des Ärztetages  
unterbricht Sprechstunde

Ein Bericht von Wolfgang Schmid

Zu einer „Unterbrechung der Sprechstunde“ hatte am 20.05.2008 das Gesundheitsnetz Süd 
eG (GNS) und andere Ärzteorganisationen den Beginn des Ärztetags in Ulm die niederge-
lassenen Ärzte aufgerufen. Vor Ort protestierten ihre Vertreter  gegen Ärztemangel, Gesund-
heitsfonds und die Regulierungswut im Gesundheitswesen. 

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften
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Berufspolitik

Öffentlich organisierte Gesundheitssy-

steme, wie sie insbesondere der moderne 

Sozialstaat kennt, verbinden in aller Re-

gel eine Ethik der Solidarität und Gleich-

heit mit der Ökonomie des Wettbewerbs 

und der Ungleichheit – ein chronisches 

Spannungsverhältnis: Das grundsätzlich 

nur technisch-medizinisch begrenzte öf-

fentliche Gut der Gesundheit – als sozial-

staatlich organisiertes Bürgerrecht – wird 

ökonomisch-künstlich verknappt. Nach 

welchen Kriterien? Schuf einst die medi-

zinische Technik eine natürliche Grenze 

knapper öffentlicher Gesundheit, so hat 

sich diese Grenze postmodern schier un-

endlich geweitet: 

Wer bestimmt nun wie und für 
wen über die wünschenswerte, 
da solidarisch zu bezahlende, 
Effektivität und Effizienz? 
Wer definiert den Inhalt von 
„sozial“ hinsichtlich des glei-
chen und gerechten Zuganges 
zur Gesundheit? Und daraus 
schließlich auch die funda-
mentalere Frage: Wer definiert 
den Umfang von Gesundheit 
und Krankheit?

Eindeutig verschiebt sich in säkularen 

Gesellschaften der Wert der Gesundheit 

deutlich hin zum Ideal der Leidfreiheit, 

ja bis hin zur Verdrängung des öffent-

lichen Todes. Ethisch inspirierte Politik, 

die mehr sein will als billige Tagesprag-

matik, darf ein öffentliches Gesund-

heitssystem nicht in den Ruch endloser 

Lebenserhaltung um den Preis ständiger 

Todesverdrängung bringen. Jenseits glei-

Ein Bericht von Prof. Dr. theol. habil. Peter Schallenberg

cher Grundrechte gilt es auch hier, den 

weitsichtigen Gedanken Odo Marquards 

vom heilenden Charakter des „kompen-

satorischen Glück“ in den öffentlichen 

Diskurs zu bringen; freilich gilt auch: 

„zuweilen verdecken Kompensationen, 

statt zu heilen, nur, dass geheilt wer-

den müsste: das ist dann selber ein Un-

glück“.1) Jedoch bleibt stets zu fragen 

nach den ökonomischen und ethischen 

Kosten des Heilens. 

Zuvor aber stellt sich das ethische Pro-

blem der Bewältigung von Endlichkeit, 

mithin das fundamentalethische Pro-

blem von absoluter Gesundheit und ab-

solutem Glück. Marquard weiter: „Es ist 

nötig, die Medizin von solch pseudokri-

tischem Absolutheitsdruck zu entlasten, 

und es ist … wichtig, dass die Menschen 

auf absolute Ansprüche verzichten und –  

wieder – endlichkeitsfähig werden“.2)  

Diese vorgängige Entlastung von Medizin 

und Ökonomie von falschen Erwartungen 

ist auch eine Frage der Gerechtigkeit und 

nicht zuletzt eine Aufgabe kirchlich-the-

ologischer Ethik. Mit dem kanadischen 

Philosophen Charles Taylor müsste in 

diesem Zusammenhang auf die Gefahr 

hingewiesen werden, dass der „Triumph 

des Therapeutischen“ schnell zum „Ab-

danken der Autonomie“ des eigenverant-

wortlichen Menschen führen kann. Der 

Verfall überlieferter Maßstäbe in Verbin-

dung mit dem Vertrauen in die Technik 

dürfte also nicht dazu führen, dass die 

Menschen aufhören, sich im Hinblick 

auf das Glück, die Erfüllung und die Art 

der Kindererziehung auf die eigenen In-

stinkte zu verlassen. Vorsorge wird sonst 

unbemerkt zur Fürsorge mit höchst sä-

kularen Parametern von Leidfreiheit und 

Lebensverlängerung. 

Es gilt daran zu erinnern, dass Gesundheit 

eigentlich vom lateinischen Begriff „salus“ 

hergeleitet ist. Er meint somit kein Fehlen 

von Krankheiten, sondern vielmehr die 

Kraft und Fähigkeit, mit Krankheiten und 

Einschränkungen zu leben. Erst infolge 

solcher Lebensfähigkeit gewinnt ein Le-

ben seine innere unverwechselbare Quali-

tät, die weit mehr umgreift als eine bloße 

Quantität des Überlebens. Theologische 

Ethik macht auf der Grundlage des christ-

lichen Gottesbegriffs auf eine umfassende 

Sicht menschlichen Lebens aufmerksam.  

Auf Dauer wird kein Finanzierungssystem 

und keine Medizin ein prinzipiell unbe-

grenztes Bedürfnis nach umfassender 

Gesundheit befriedigen können. Vielmehr 

hat jeder Bürger Anspruch auf eine glei-

che und gerechte Zuteilung der medizi-

nischen Grundversorgung – freilich ist er 

auch verantwortlich für seine Gesundheit 

und eine entsprechende Vorsorge! Nicht 

jeder Anspruch des Individuums ist soli-

darsystemisch abzusichern; das gute Le-

ben ist nicht identisch mit der möglichst 

schmerz- und leidfreien Lebenslänge. Wo 

dieses Bewusstsein dauerhaft schwindet, 

zerfällt ein wesentlicher Grundkonsens 

der Gesellschaft – lange bevor eine we-

sentliche Grundfinanzierung zerfällt.

1) Odo Marquard, Glück und Unglück. Zur Theorie 
des indirekten Glücks zwischen Theodizee und Ge-
schichtsphilosophie, in: Ders. (1995): Glück im Un-
glück, München, S. 11-38, hier S. 36.

2) Odo Marquard, Medizinerfolg und Medizinkritik, 
in: Ders. (1994): Skepsis und Zustimmung, Stuttgart, 
S. 99-109, hier S. 108.

Theologisch-ethische Anmerkungen zur  
gerechten Versorgung im Gesundheitswesen
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•	 Das	Entwicklungs- oder Fördergespräch 

Inhalt dieses Gesprächs ist die beruf-

liche Entwicklung und der individuell 

Weiterbildungsbedarf.

Die drei genannten Gesprächsthemen  

bilden zunächst den Inhalt des Jahresper-

sonalgesprächs. 

Je nach Anlass werden sie ergänzt durch 

das Motivations-, Kritik-, Konflikt-, Dele-

gations-, Feedback-, Gehalts-, Abmah-

nungs- und Kündigungsgespräch. Diese 

werden dem Anlass entsprechend separat, 

oder in das Jahresgespräch integriert. 

Was profitieren Sie nun als MitarbeiterIn 

oder ihr Vorgesetzter von solchen Ge-

sprächen? 

Hier werden die beiderseitigen Erwar-

tungen klar definiert und Handlungs- 

und Entscheidungsspielräume offen 

gelegt und die berufliche Weiterent-

wicklung geklärt. Durch die Transpa-

renz wird die Mitarbeiterbindung und 

Loyalität zum Unternehmen Praxis 

nachhaltig gestärkt und zufriedenstel-

lende Arbeit gewährleistet. 

Regelmäßige Mitarbeitergespräche sind 

Führungsaufgaben und sollten als Chance 

wahrgenommen werden.

Informationen für medizinisches Fachpersonal

Aktuelles Thema: Mitarbeiter- 
gespräche – eine wichtige 
Maßnahme in der Personal-
entwicklung. 

In den Personalge-

sprächen geht es 

um regelmäßig ver-

einbarte Vier-Augen-

Gespräche zwischen 

dem Chef/Chefin und  

den einzelnen Mit-

arbeiterInnen; und  nicht um alltägliche 

Praxiskommunikation oder um Gespräche 

zwischen Tür und Angel. 

Es ist ein Gespräch, in dem die Arbeits-

situation und deren Rahmenbedingungen 

systematisch und ergebnisorientiert be-

sprochen werden. 

Wichtige Gesprächsinhalte sind:

1. Rückblick und Reflexion des letzten 

Personalgesprächs, u. a.: welche fest-

gelegten Ziele wurden erreicht, was für 

positive Veränderungen gab es seither, 

was war weniger zufriedenstellend. 

2. die Arbeitsergebnisse der MitarbeiterIn 

und deren Entwicklungspotentiale und  

Perspektiven 

3. Planung und Festlegung von notwen-

digen Förder- und Fortbildungsmaß-

nahmen zur weiteren Qualifizierung .

4. Entwicklung und Vereinbarung neuer 

Praxisziele.

Mitarbeitergespräche sollten feste Ter-

mine im Jahresverlauf sein, und min-

destens 1mal jährlich stattfinden. Zeit-

punkt, Dauer und Gesprächsform sind 

festgelegt, ebenso die Eckdaten, oder 

ein Gesprächsbogen der für alle Mit-

arbeiter gleich ist. Dieser hilft bei der 

Durchführung der Gespräche und sorgt 

für eine gute Vorbereitung aller Betei-

ligten. Die im Gespräch vereinbarten 

Maßnahmen werden schriftlich festge-

halten und von dem Vorgesetzten und 

dem Mitarbeiter unterschrieben. 

Die Mitarbeitergespräche können in 

2 Kategorien eingeteilt werden: in die 

regelmäßigen und die unregelmäßigen 

Gespräche. 

Inhalt der  regelmäßig zu führenden Ge-

spräche sind:

•	 Das	 Zielvereinbarungsgespräch in die-

sem werden die Ziele vereinbart, die 

die Mitarbeiterin in einem festgelegten 

Zeitraum erreichen soll, 

•	 das	 Beurteilungsgespräch: hier erhält 

die Mitarbeiterin von ihrem Chef eine 

Leistungs- und Verhaltensbeurteilung. 

Gleichzeitig soll die Angestellte  eine 

Einschätzung ihrer Leistung darstellen. 

Im Dialog mit den  
MitarbeiterInnen

Ein Beitrag von Monika Abel-Pfeiffer Dipl. Sozialpädagogin (FH), Fortbildungsreferentin im Gesundheitswesen

Im folgenden finden Medizinische Fachangestellte praxisrelevante 
und aktuelle Berichte speziell abgestimmt auf ihre Berufsgruppe.

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften
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Neues aus dem Versicherungsbereich

Vorausschauender Versicherungs-
schutz für Ihre Kinder!

Doch nicht nur das betroffene Kind steckt 

in der Misere. Auch Sie müssen mit ho-

hen finanziellen Belastungen, z. B. durch 

Pflegeleistungen oder mögliche Um-

baumaßnahmen rechnen. 

Über unsere Premiumpartner bieten wir 

mit vielen Optionen eine Berufsunfähig-

Ein Bericht von Wolfgang Schweikert

Leider kann man sich dabei nicht auf 

die staatliche Hilfe verlassen und junge 

Menschen trifft eine Berufsunfähigkeit 

besonders hart. 

Ansprüche aus der gesetzlichen Renten-

versicherung bestehen erst, wenn min-

destens 5 Jahre lang Beiträge eingezahlt 

wurden. 

keitsversicherung für Studenten und jetzt 

auch für Schüler an. 

Sichern Sie für Ihr Kind günstige Beiträge 

und sofortigen Versicherungsschutz, ver-

bunden mit hohen Rentenleistungen. 

Zuständig für die individuelle Beratung ist 

die Ärzte Service GmbH GNS, mit ihrem 

Assekuranzteam: Herr W. Maier, Herr W. 

Schweikert und Frau A. Stültgens. 

Um Ihr Interesse zu bekunden, können Sie 

uns auch einfach diese Seite mit Ihrem  

Praxisstempel versehen zufaxen. 

Wir werden dann baldmöglichst mit Ihnen 

unverbindlich Kontakt aufnehmen.

Refax an 07391 / 5865 459

Praxisstempel
Denn Preis und Leistung stimmen

VO9067_AZ_117x125x5.indd   1 20.05.2008   17:39:27 Uhr

Ihre Kinder haben Ihr ganzes Leben noch vor sich: Schulabschluss, Studium, Ausbildung und 
beruflichen Erfolg. Natürlich wollen Sie dabei nur das Beste für die Zukunft Ihres Kindes. 
Aber Krankheit und Unfall können für Ihren Nachwuchs sogar den Verlust der Arbeitskraft 
bedeuten, bevor das eigentliche Berufsleben begonnen hat.



Weitere Informationen finden Sie auch unter www.gnsued.de

Akademie Gesundheitsnetz Süd 
Termine 2008
Fort- und Weiterbildungen für Ärzte und med. Fachpersonal

Bei der Teilnahme der Weiterbildungs- 

seminare 1-16 erhalten Sie das Zertifikat 

„Medizinische Fachkraft für Qualitätsma-

nagement“. Die Seminare können auch 

einzeln besucht werden. 

Kurs 13 

Führungsmethodik – Teil II

Mi 25.06.08

Kurs 14

Führungsmethodik – Teil III

Mi 02.07.08

Kurs 15 

Konfliktmanagement

Mi 09.07.08

Kurs 16 

Kommunikative Fertigkeiten im  

Berufsalltag

Mi 16.07.08

Termine auf Anfrage:

Kompaktkurse

Kurs 1 - 2, Kurs 3 - 4, Kurs 5 - 6,

Kurs 7 - 8 und 9, Kurs 12 - 13 und 14

Kurs 17

Hygienemanagement in der Arztpraxis

Kurs 18 

Sicherheit in der täglichen Praxis

Arbeitssicherheit / Abfallentsorgung / 

Probentransport

Kurs 19 

MedQM-Power-Workshop

Kurs 20 

Unternehmen Arztpraxis 

Weitere Veranstaltungen:

Generalversammlung Gesundheitsnetz 

Süd eG GNS, Reutlingen

Sa 12.07.08

Nähere Informationen und Anmeldung 

unter: Fon 07391 586 458 Fax -459

Das nächste Heft erscheint im September 2008 

Gesundheitsnetz Süd eG, GNS

Hopfenhausstr. 2, 89584 Ehingen (Donau)


